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Kürzung der Pendlerpauschale

Jetzt haben die Gerichte das Wort! Erste Klagen eingereicht

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 hat der Gesetzgeber die Kürzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit für die ersten 20 Kilometer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beschlossen. Diese Einsparmaßnahme soll dem Fiskus 2,5 Milliarden Euro bringen. Dadurch werden rund 15 Millionen Pendler mit bis zu 600 Euro im Jahr mehr belastet. Diese Haushaltssanierung auf Kosten der Arbeitnehmer hält der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) ebenso wie viele Verbände, Steuer- und Verfassungsrechtler für verfassungswidrig. Der Mitgliedsverein des NVL, der Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. führt gegen diese Kürzung beim Finanzgericht Baden-Württemberg zwei Klagen mit Aktenzeichen 13 K 284/06 und 14 K 237/06.

Der Fiskus macht es sich in seiner Begründung zu den Kürzungen einfach. So werden die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte der Privatsphäre zugeordnet. Arbeit beginnt erst am Werkstor. Wer weiter weg wohnt, hat selber Schuld und kann ja umziehen.

Das kann nach Auffassung des Verbandes und seiner Mitgliedsvereine nicht hingenommen werden. Einerseits fordert der Staat von seinen Bürgern, auch weite Entfernungen von 100 Kilometern und mehr bei Aufnahme einer Tätigkeit in Kauf zu nehmen und anderseits wird dies mit Kürzungen bei der steuerlichen Absetzbarkeit der Fahrtkosten bestraft.
Kein Wunder, dass manche Bürger dann den Weg zum Arbeitsamt vorziehen, weil sich Arbeit einfach nicht mehr lohnt. 

Die Lohnsteuerhilfevereine wollen mit den Klageverfahren auch betroffene Steuerpflichtige ermutigen, sich zu wehren und diese Kürzungen nicht hinzunehmen. Bereits im Gesetzgebungsverfahren hat der NVL den Politikern über 100.000 Protestunterschriften übergeben und angekündigt, das Gesetz gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Gegen Bescheide mit Kürzungen der Pendlerpauschale sollte ab sofort mit dem Hinweis auf die laufenden Klageverfahren Einspruch eingelegt und Ruhen des Verfahrens bis zu Entscheidung beantragt werden. Wer dazu Hilfe benötigt, sollte sich einem Lohnsteuerhilfeverein anschließen.

Weitere Informationen dazu sind auf der Homepage des Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Rings Deutschland e.V. unter http://www.lhrd.de oder beim Neuen Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. unter http://www.nvl.de zu finden.
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